
Unternehmer

Nachholverbot für Pensionsrück­
stellung auch bei Berechnungs­
fehler
Eine GmbH hatte einer Arbeitnehmerin 
eine Pension zugesagt. Die auf Grund 
des Gutachtens eines Sachverständi-
gen ermittelte Rückstellung stellte die 
GmbH in die Bilanz des Jahres 1992 
ein. Bei einer Betriebsprüfung wies 
der Prüfer darauf hin, dass die Rück-
stellung zu niedrig bemessen war, weil  
der Sachverständige bestimmte Positio- 
nen in seinem Gutachten nicht berück
sichtigt hatte. Den Antrag der GmbH, 
die Rückstellung in der Bilanz 1998 um 
rd. 380.000 DM zu erhöhen, lehnte das 
Finanzamt ab.

	 Der Bundesfinanzhof verwies auf 
seine Rechtsprechung zum Nachholver
bot und bestätigte die Auffassung des 
Finanzamts.

Termine Steuern / Sozialversicherung Juni / Juli 2009

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   10.06.2009 1   10.07.2009 2

Umsatzsteuer   10.06.2009 3   10.07.2009 4 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

  10.06.2009 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag   10.06.2009 Entfällt

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5
  

obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

15.06.2009 13.07.2009

05.06.2009 07.07.2009

Sozialversicherung 7 26.06.2009 29.07.2009

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer  
sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Juni 2009 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile 
und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Recht und Wirtschaft 
zusammengestellt.

Wohneigentümern wird eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs keine Freude 
bereiten. Anderseits dürfte nunmehr klar sein, dass Beiträge zur Instandsetzungs-
rücklage nicht sofort abzugsfähig sind. Ein Abzug als Werbungskosten kommt im 
Fall der Vermietung erst dann in Betracht, wenn Reparaturen aus der Rücklage 
bezahlt worden sind.

Arbeitnehmer, die auf ständig wechselnden Arbeitsstätten tätig sind, können 
ihre Fahrtkosten in voller Höhe oder mit 0,30 € pro gefahrenen Kilometer 
abziehen. Grund dafür ist der Wegfall der sog. 30 km-Grenze.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen Fragen 
haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

06 / 2009

1	 Für den abgelaufenen Monat.
2	 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat.
4	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern  
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr.

5	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel­
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An­
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich­
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer­
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6	 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein­
zugsermächtigung erteilt werden.

7	 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis­
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift­
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 24.06./27.07.2009) an die jeweilige Einzugsstelle über­
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf­
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.
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Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Fahrten zu ständig wechselnden 
Tätigkeitsstätten ohne Anwendung 
der so genannten 30 km-Grenze
Rechtsprechung und Verwaltung ha-
ben die Fahrten zu ständig wechseln-
den Einsatzstellen bisher wie Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
behandelt, wenn die wechselnden Tä-
tigkeitsstätten weniger als 30 km von 
einander entfernt waren.

	 Solche Fahrten sind jedoch nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs un- 
abhängig von der Entfernung in tat- 
sächlicher Höhe als Werbungskosten 
abzugsfähig. Diese Änderung der 
Rechtsprechung ist im Hinblick auf 
die seit 2001 geltende Pendlerpau-
schale folgerichtig. Die Entfernungs-
pauschale ist Verkehrsmittel unab-
hängig und kann von jedermann in 
Anspruch genommen werden. Gerade 
bei ständig wechselnden Einsatz-
stellen ist der Arbeitnehmer auf ein 
Kraftfahrzeug angewiesen, so dass ein 
Ansatz der tatsächlichen Kosten (Ein-
zelnachweis oder pauschal 0,30 € je ge- 
fahrenen Kilometer) gerechtfertigt ist.

Hinweis
Unterlassene Zuführungen zu Pen-
sionsrückstellungen aus Vorjahren 
dürfen steuerrechtlich nicht in einem  
späteren Jahr nachgeholt werden. 
Dies gilt auch, wenn dies aus 
Rechtsunkenntnis oder wegen Irr-
tums geschah. Bilanziell erfasst 
werden dürfen nur die Wertverän-
derungen zwischen dem letzten 
(noch nicht vorgenommenen) Bi-
lanzausweis und dem Bilanzaus-
weis in der folgenden, erstmals 
änderbaren Bilanz.

	 Die Finanzverwaltung ist dieser 
Rechtsauffassung zwischenzeitlich ge- 
folgt. In den Lohnsteuerrichtlinien 2008 
ist die Regelung zur 30  km-Grenze 
nicht mehr enthalten.

Keine Lohnsteuerpauschalierung 
bei Betriebsveranstaltungen mit 
geschlossenem Teilnehmerkreis
Aufwendungen des Arbeitgebers für 
eine Betriebsveranstaltung gehören 
nicht zum Arbeitslohn, wenn die Frei-
grenze von 110,00 € eingehalten wird. 
Überschreiten solche Aufwendungen 
die Freigrenze, können sie pauschal 
mit 25 % versteuert werden. Dass die 
Pauschalierung an feste Bedingungen 
geknüpft ist, zeigt der nachfolgend ge-
schilderte Fall:
	 Eine partnerschaftlich organisierte, 
international tätige Beratungsgesell-
schaft hatte Veranstaltungen organi-
siert, zu denen die Partner und deren 
Ehegatten eingeladen waren. Die Ge-
sellschaft versteuerte die den Partnern 
(Arbeitnehmer) zugeflossenen geld-
werten Vorteile pauschal mit 25 %. Zu 
Unrecht, wie das Finanzamt festge-
stellt hat.
	 Der Bundesfinanzhof folgte der 
Auffassung des Finanzamts. Die Vor-
aussetzungen für eine Lohnsteuerpau-
schalierung sind nur dann erfüllt, wenn 
die Teilnahme an einer solchen Veran-
staltung allen Betriebsangehörigen of-
fen steht. Die Beschränkung auf einen 
begrenzten Teilnehmerkreis hindert 
eine Pauschalierung der Lohnsteuer. 
Folglich sind die anteiligen Zuwen- 
dungen bei den teilnehmenden Per-
sonen individuell zu besteuern. Ab 
01.01.2007 besteht darüber hinaus  
die Möglichkeit einer Pauschalierung 
mit 30 %.

EuGH bestätigt deutsches Unfall­
versicherungssystem
Das deutsche System der gesetzlichen 
Unfallversicherung, welches auf dem 
Prinzip der Pflichtmitgliedschaft von 
Unternehmen beruht, die einem be-
stimmten Gewerbezweig angehören, 
ist mit europäischem Gemeinschafts-
recht vereinbar. Dies hat der Europäi-
sche Gerichtshof entschieden.

	 Damit sind Zweifel ausgeräumt, 
die in den letzten Jahren an der Euro
parechtskonformität des deutschen 
Unfallversicherungssystems geäußert 
worden waren.
	 Der Europäische Gerichtshof hat 
entschieden, dass die öffentlich-recht
lichen Berufsgenossenschaften keine 
Unternehmen im Sinne des euro-
päischen Wettbewerbsrechts sind, 
sondern Aufgaben rein sozialer Natur 
wahrnehmen, soweit sie im Rahmen 
eines Systems tätig werden, mit dem 
der Grundsatz der Solidarität umge-
setzt wird und das staatlicher Aufsicht 
unterliegt. Dies sei vom vorlegenden 
nationalen Gericht zu prüfen. Die kar-
tellrechtlichen Regelungen des europä-
ischen Rechts könnten deshalb auf Be-
rufsgenossenschaften im Allgemeinen 
nicht angewendet werden.
	 Auch sah der Europäische Ge-
richtshof keinen Verstoß gegen die in 
den europäischen Verträgen enthalte-
ne Dienstleistungsfreiheit. Das euro
päische Recht stehe nationalen Vor-
schriften nicht entgegen, nach denen 
Unternehmen verpflichtet werden, ei-
ner Berufsgenossenschaft beizutreten, 
soweit dieses System nicht über das  
hinausgeht, was zur Erreichung des 
Ziels der Gewährleistung des finan
ziellen Gleichgewichts eines Zweigs 
der sozialen Sicherheit erforderlich ist, 
was von dem vorlegenden nationalen 
Gericht zu prüfen sei.

Grundstückseigentümer

Mieter muss behördlich angeord­
nete Baumaßnahmen dulden
Ein Mieter muss bauliche Maßnahmen 
dulden, die der Vermieter wegen be-
hördlicher Anordnung oder rechtlicher 
Verpflichtung durchzuführen hat.
	 In einem vom Bundesgerichtshof 
entschiedenen Fall hatte der Schorn-
steinfeger festgestellt, dass die Gasöfen 
in den Mietwohnungen nicht die ge-
setzlich vorgeschriebenen Abgaswerte 
einhielten. Das zuständige Umweltamt 
forderte daraufhin den Vermieter auf, 
eine neue Heizungsanlage einzubau-
en. Dieser entschloss sich zum Einbau 
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einer Zentralheizungsanlage. Ein Mie-
ter lehnte den Anschluss seiner Woh-
nung an die Heizungsanlage ab. Das 
Gericht vertrat die Auffassung, dass 
bauliche Maßnahmen, die der Vermie-
ter auf Grund behördlicher Anordnung 
durchzuführen hat, nicht den formellen 
Anforderungen an die Mitteilungspflich-
ten unterliegen, die ansonsten bei Re-
paraturmaßnahmen einzuhalten sind. 
Die Anforderungen an die Ankündigung 
richten sich in einem solchen Fall nach 
den konkreten Umständen unter Be-
rücksichtigung der Dringlichkeit und des 
Umfangs der Maßnahme. Dabei ist der 
Mieter verpflichtet, Termine zeitnah ab-
zustimmen. Im vorliegenden Fall habe 
der Vermieter alles getan, um seinen 
Pflichten nachzukommen. Er habe dem 
Mieter einen Plan über die vorgesehe-
ne Baumaßnahme gegeben und um die 
Benennung eines Termins ersucht.

Umsatzsteuer

Bundesfinanzhof legt Europä­
ischem Gerichtshof die Frage zur 
Umsatzsteuerpflicht von Glücks­
spielen mit Geldeinsatz vor
Der deutsche Gesetzgeber hat das 
Umsatzsteuergesetz dahingehend ge- 
ändert, dass Umsätze aus Geldspiel-
automaten ab dem 06.05.2006 um-
satzsteuerpflichtig sind. Nach der maß-
geblichen Richtlinie der Europäischen 
Union sind die Mitgliedstaaten gehal-
ten, in der Regel Wetten, Lotterien und 
sonstige Glücksspiele mit Geldeinsatz 
von der Umsatzsteuer zu befreien.
	 Der Bundesfinanzhof hat dem Eu-
ropäischen Gerichtshof die Frage vor-
gelegt, ob der generelle Ausschluss 
der Umsatzsteuerfreiheit von sonsti-
gen Glücksspielen mit Geldeinsatz mit 
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist.

Leistungen eines Party-Services 
unterliegen in der Regel dem vollen 
Umsatzsteuersatz
Die Lieferung von Speisen und Geträn-
ken unterliegt nur dann dem ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz, wenn die Lie-
ferung den qualitativ wesentlichen Teil 
der Leistung darstellt. Liegt hingegen 
ein Bündel von Leistungen vor, unter-
liegt die Leistung insgesamt als sonsti-
ge Leistung dem Regelsteuersatz.
	 Der Bundesfinanzhof sieht als Leis-
tungen, die nicht notwendig mit der 
Vermarktung von Lebensmitteln zur 
Mitnahme verbunden sind, an:

Beratung und Information des Kun-��
den hinsichtlich der Zusammenstellung 
und Menge von Mahlzeiten für einen 
bestimmten Anlass,

die Zubereitung und Darreichung ��
von Speisen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt,

deren ansprechendes, restaurati��
onsübliches Anrichten auf Platten und 
in Gefäßen,

die Überlassung dieser Platten und ��
Gefäße sowie von Geschirr und/oder 
Besteck zur Nutzung,

der Transport zum Kunden zum ver-��
einbarten Zeitpunkt und

das Abholen sowie die lebensmit-��
telrechtlich erforderliche Endreinigung 
der dem Kunden lediglich zum Ge-
brauch überlassenen Gegenstände.
	 Unter Berücksichtigung der vorge-
nannten Kriterien unterliegen Leistun-
gen eines Party-Services in der Regel 
dem vollen Umsatzsteuersatz.

Eltern

Verlängerung des Anspruchs auf 
Kindergeld wegen Ableistung des 
Wehrdienstes
Der Kindergeldanspruch für in Aus-
bildung befindliche Kinder endet 
grundsätzlich mit Vollendung des 25. 
Lebensjahres (früher 27. Lebensjahr). 
Der Bezugszeitraum verlängert sich 
ausnahmsweise um die Dauer eines 
abgeleisteten gesetzlichen Grundwehr- 
oder Zivildienstes. Der Verlängerungs-
zeitraum verkürzt sich nicht dadurch, 
dass der Wehr- oder Ersatzdienst nicht 
am Monatsersten angetreten und des-
halb für den Monat des Dienstantritts 
noch Kindergeld bezogen wurde.
	 Nach Ansicht des Bundesfinanz-
hofs entspricht die gegenteilige Auffas-
sung der Finanzverwaltung nicht den 
gesetzlichen Grundlagen.

Waisenrente als Einkünfte und 
Bezüge eines Kindes
Eine Waisenrente ist bei der Ermittlung 
der kindergeldschädlichen Einkünfte 
mit zu berücksichtigen, wie der Bun-
desfinanzhof noch einmal bestätigt 
hat. Die Rente ist mit dem Ertragsan-
teil (abzüglich Werbungskosten) und 
mit dem Kapitalanteil (abzüglich Kos-
tenpauschale) anzusetzen. An dieser 
Handhabung ändert auch die Tatsache 
nichts, dass solche Renten Unterhalts-
ersatzfunktion haben.
	 Mit diesem Argument hatte sich 
die Mutter eines volljährigen Halbwai-
sen gegen einen ablehnenden Be-
scheid der Kindergeldkasse gewandt. 
Der Ansatz der Waisenrente neben 
der Ausbildungsvergütung führte dazu, 
dass die maßgeblichen Grenzbeträge 
überschritten wurden.

Beiträge zur Instandsetzungs­
rücklage sind nicht sofort 
abziehbar
Ein Wohnungseigentümer machte 
die von ihm geleisteten Beiträge 
zur Instandsetzungsrücklage als 
sofort abziehbare Werbungskosten 
geltend.
	 Der Bundesfinanzhof lehnte 
dies ab und verwies dazu auf die 
ständige Rechtsprechung. Erst im 
Zeitpunkt der Verausgabung der 
angesammelten Rücklagen könne 
beurteilt werden, ob diese für Er-
haltungsaufwendungen verausgabt 
worden seien und damit zu sofort 
abziehbaren Werbungskosten füh-
ren. Es bestehe auch die Mög-
lichkeit, dass die aus Rücklagen 
entnommenen Beträge als Herstel-
lungskosten zu beurteilen sind, die 
nur im Wege der Abschreibung gel-
tend gemacht werden können.
Hinweis
In den Abrechnungen der Verwalter 
werden die Aufwendungen, die aus 
Rücklagen getätigt worden sind, ge-
sondert ausgewiesen. Aus diesem 
Grund ist es unerlässlich, für die 
Fertigung der Steuererklärungen 
dem Steuerberater sämtliche Ver-
walterabrechnungen einzureichen.



mitteilung besteht. Hinreichend ist der 
Anlass, wenn das zu prüfende Bankge-
schäft Auffälligkeiten aufweist. Dabei 
kann es sich um aus dem Kreis der all-
täglichen und banküblichen Geschäfte 
herausragende Auffälligkeiten handeln 
oder um Geschäfte, die auf eine für 
eine Steuerhinterziehung besonders 
anfällige Art abgewickelt wurden.
	 Ein Generalverdacht der Steuerun-
ehrlichkeit gegen Bezieher von Kapital-
einnahmen anstelle eines hinreichen-
den Anlasses reicht für die Anfertigung 
von Kontrollmitteilungen nicht aus.

Alle Steuerpflichtige

Unterhaltsaufwendungen für Per­
sonen, die nicht im Inland leben, 
sind nur unter bestimmten Voraus­
setzungen als außergewöhnliche 
Belastung abzugsfähig
Aufwendungen zum Unterhalt einer 
nicht im Inland lebenden Person kön-
nen nur dann als außergewöhnliche 
Belastung abgezogen werden, soweit 
sie nach den Verhältnissen des Wohn-
sitzstaates der unterhaltenen Person 
notwendig und angemessen sind. Bei 
Personen im erwerbsfähigen Alter 
ist davon auszugehen, dass sie ihren 
Lebensunterhalt durch eigene Arbeit 
verdienen. Hierzu hat die unterhalts-
berechtigte Person ihre Arbeitskraft als 
die ihr zur Bestreitung ihres Lebens-
unterhalts zur Verfügung stehende 
Quelle in ausreichendem Maße aus-
zuschöpfen (sog. Erwerbsobliegen-
heit). Für Personen im erwerbsfähi-
gen Alter sind daher nach Ansicht der 
Finanzverwaltung grundsätzlich keine 
Unterhaltsaufwendungen als außer-
gewöhnliche Belastung anzuerkennen. 
Der Einsatz der eigenen Arbeitskraft 
darf nicht gefordert werden, wenn 
die unterhaltsberechtigte Person aus 
wichtigen Gründen keiner oder nur in 
geringem Umfang einer Beschäftigung 
gegen Entgelt nachgehen kann. Als 
Gründe kommen beispielsweise Alter, 
Behinderung, schlechter Gesundheits-
zustand, die Erziehung oder Betreuung 
von Kindern unter sechs Jahren, die 
Pflege behinderter Angehöriger, ein 

ernsthaft und nachhaltig betriebenes 
Studium oder eine Berufsausbildung in 
Betracht.
	 Für die Frage, ob ein im Ausland le-
bender Angehöriger unterhaltsberech
tigt ist, ist nach einem Urteil des Fi-
nanzgerichts Berlin Brandenburg nach 
wie vor zu prüfen (auch für Unterhalts-
zahlungen vor dem Veranlagungszeit-
raum 2007), ob der Angehörige ver-
pflichtet ist, zunächst seine Arbeitskraft 
einzusetzen. Bei Nichtaufnahme einer 
zumutbaren Erwerbstätigkeit ist der 
unterstützte Angehörige nicht unter-
haltsberechtigt. Ein Ansatz der Unter-
haltsaufwendungen als außergewöhn-
liche Belastung ist dann nicht möglich.
	 Der Bundesfinanzhof muss ab-
schließend entscheiden.

Haftung des Inhabers eines eBay-
Accounts
Der Bundesgerichtshof hatte darüber 
zu entscheiden, unter welchen Voraus-
setzungen der Inhaber eines Mitglieds-
kontos (Account) bei der Internet-Auk-
tionsplattform eBay dafür haftet, dass 
andere Personen unter Nutzung seines 
Accounts Waren anbieten und dabei 
Rechte Dritter verletzen.
	 Nach Auffassung des Gerichts haf-
tet der Inhaber des Accounts, wenn er 
von dem im Internet eingestellten An-
gebot keine Kenntnis hatte, mangels 
Vorsatzes zwar nicht als Mittäter oder 
Teilnehmer. Es kommt jedoch eine Haf-
tung als Täter einer Schutzrechtsverlet-
zung sowie eines Wettbewerbsversto-
ßes in Betracht, weil der Inhaber nicht 
hinreichend dafür gesorgt hat, dass 
Dritte keinen Zugriff auf die Kontroll
daten des Mitgliedskontos erlangen.

Geldanleger

Depotgebühren können im Jahr 
2008 als Werbungskosten angesetzt 
werden, wenn sie im Januar 2009 
bezahlt worden sind
Nach Einführung der Abgeltungsteuer 
zum 01.01.2009 können Depotgebüh-
ren und andere Kosten im Zusammen-
hang mit Einkünften aus Kapitalvermö-
gen nicht mehr als Werbungskosten 
abgezogen werden. Diese Kosten 
werden von den Banken i. d. R. erst in 
der zweiten Januarhälfte 2009 in Rech-
nung gestellt.

	 Nach einem Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen können 
solche Aufwendungen noch im Jahr 
2008 als Werbungskosten geltend ge-
macht werden, wenn die Zahlung bis 
zum 31. Januar 2009 erfolgt ist.

Bankgeheimnis erlaubt keine syste­
matische Sammlung von Kunden­
daten zur Abfassung von Kontroll­
mitteilungen
Trotz des Bankgeheimnisses dürfen 
im Rahmen einer Außenprüfung bei 
Banken Kontrollmitteilungen erstellt 
werden. Jedoch sind nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs Besonderheiten 
zu beachten.
	 Kontrollmitteilungen bei nicht legiti-
mationsgeprüften Konten oder Depots 
sind ohne besonderen Anlass zuläs-
sig. Dazu gehören auch bankinterne 
Aufwandskonten. Betreffen allerdings 
Belege zu diesen Aufwandskonten  
legitimationsgeprüfte Konten oder De- 
pots, genießen diese Kontenbewegun-
gen zunächst den Schutz des Bank-
geheimnisses. Der Schutz gilt, bis ein 
hinreichender Anlass für eine Kontroll-
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